
1436 der Beilagen zu den stenographisdten Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1273 der Bei- nicht vürhanden list. überlrues sind Art. 11 und 
lagen): Übereinkommen über die Zwischen- Art. 52 ,des übeIleinkümmens als verfassungs­
staatliche Beratende Schiffahrts-Organisation ändernd:ru hehandeln. Das übereinkO'mmen darf 

daher gemäß Art. 50 Abs. 1 im Zusammenhalt 
Seit ,der Aufnahme ,des Betriebes österreichi- mit Art. 50 Ahs. 3 B-VG nur mit Genehmigung 

scher Seeschiffahrtsunternehmungen im Jahre des NauiO'nalrates unter sinngemäßer Anwendung 
1960 ,ergibt sich in [mmerdr~n;genderem Maße des Art. 44 Abs. 1 B-VG abgeschlO'ssen wenden. 
die Notwendigkeit eines Beitrittes österreichs 

. Der Verkehrsausschuß hat die gegenständliche 
zum "Abkommen zur Schaffung einer Zwischen- . R,egierungsvorlage in seiner Sitzung am 14. Jän­
staatlichen B,eratenden SeeschiffahrtsO'rganisalliün 
(IMCO)" vüm 6. März 1948. " ner 1975 ,in Verhandlung gezogen. Zum Gegen-

stand' sprach außer dem Bercichterstatter Abge­
Die Zide dieser OrganisatiO'n betreff,en nahezu ürdneter Kam m e rhO' f ,e r. 

alle mit der Seeschiffahrt in Zusammenhan,g ste-
Der Verkehrs ausschuß hat zur :Kenntnis ge­

henden Fragen technisch,er, juridischer und han-
nO'mmen, daß inder deutschen übersetzung der 

delspO'liuischer Natur. Titel des übereinkommens statt "übereinkO'm-
Die Aufgaben der IMCO sind rein beratenden men über ,die ZwischenstaatLiche Beratende 

Charakters. Wenn ,die IMCO auch nicht in der Schiffahrts-OrganisatiO'n" richtig "übereinküm­
Lage ist, gegenüber ihren Mitgliedern Entschei- men über die Zwischenstaatlich,e Beratende 
dungen durch,zusetzeri, sündern ,immer nur Emp- Seeschiffahrtsül1ganisa1liün" zu lauten hat. Dem­
fehlungen geben kann, ist es für einen sO' kleinen entsprechend hat es im Binleitungssatz der ,deut­
seefahrenden Staat wie österreich äußerst wich- schen übersetzung anstatt "Seeschiffahrts-Or­
tig, ihr anzugehören. So' könen bei dieser Or- ganisatiün" richtig "SeeschiffahrtsürganisatiO'n" 
ganisation jederzeit Wünsche oder Beschwerden zu lauten. 
wegen anfälligen diskriminierenden Verhaltens Der Verkehrsausschuß hat ,einstimmig beschlO's­
durch andere Mitglieder eingebracht und um Ab- sen, ,dem NatiO'nalrat die Genehmigung des Ab­
hilfe ersucht weI1den. Dazu kommt, ,daß die mit schlusses des übereinkO'mmens zu empfehlen. 
der Seeschiffahrt befaßten österreichischen Be-
hörden aus der ,internatiünalen Anwendung der Der Verkehrs ausschuß hält im vorliegenden 
Sicherheitsvürschl"liften und aus dem zwischen- Falle ,die Erlassung vün Gesetz,en im Sinne des 
staatlichen Nachrichtenaustausch äußerst wichtige Art. 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden Fassung 
Erfahrungen sammeln können. zur Erfüllung des übereinkommens für entbehr-

lich. 
Auf Grund des Vertrages zwischen den Ver- Als Engebnis seiher Beratung stellt der Ver-

einten Natiünen und der IMCO vom 18. NO'vem- kehrsausschuß sümit den An t rag, ,der Natiü-
ber 1948 bzw. 13. Jänner 1959 ist letztere eine nalrat wüBe beschließen: 
SpezialO'rganisatiO'n der V,er,einten Nauiünen und 
steht daher' auf gleicher Stufe wie zum Beispiel Der Abschtuß ,des übereinkommens über die 
FAO, ICAO O'der WHO, ,denen österreich eben- ZWrischenstaatliche Beratende SeeschiffahrtsO'rgani­
falls als Mitglied angehört. satiün (1273 ,der Beilagen), dessen Art. 11 und 

Art. 52 ve rf ass u n g, s ä n ,de rn d sind, wird 
Das gegenständliche übereinkO'mmen hat geset- ver.fassungsmäß~g genehmigt. 

zesel"lgän.zenden Charakter, we!l ,eine diesbezüg-
liche gesetzliche Regelung der Materie überhaupt Wien, am 14. Järmer 1975 

Hietl . 
Berichterstatter 

Troll 
Obmann 
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